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2. Anregungen und Hinweise zu Landschaftspflege 

BUND, 04.10.2022 

Der BUND verweist auf die Stellungnahme vom 03.06.2021 und teilt vorsorglich mit, 

dass dessen Argumentation aufrecht erhalten bleibt. Im Folgenden nimmt der 

BUND daher vornehmlich auf die Dokumente ,,Zusammenstellung des Abwä-

gungsmaterials" und den daraus resultierenden Anpassungen zum B-Plan 21 sowie 

weiterer Erkenntnisse Bezug. 

Dies vorausgeschickt nimmt der BUND wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich Gesichtspunkte 

Der BUND sieht sich auch weiterhin veranlasst, seine Argumentation in der Stel-

lungnahme vom 13.06.2021 zum Bodenschutz aufrecht zu erhalten. Ungeachtet 

des Verweises der Gemeinde Sandesneben auf das Baulandmobilisierungsgesetz 

bleibt festzuhalten, dass die Gemeinde nach wie vor an dem landesweit höchst 

umstrittenen Verfahren nach § 13b BauGB festhält und eine Umweltprüfung und 

einen Umweltbericht mit Eingriffsbilanzierung nicht für erforderlich hält. Unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass die geplanten Eingriffe in das Schutzgut Boden 

auch massive Auswirkungen auf die im B-Plangebiet befindlichen Knicks nach sich 

ziehen, stellt der BUND die seitens der Gemeinde Sandesneben vorgetragene Aus-

legung der Rechtslage deutlich in Frage. Als gesetzlich geschützte Biotope genie-

ßen Knicks einen besonderen Schutz und haben einen hohen Stellenwert für die 

Tier- und Pflanzenwelt. Diesem Umstand wird in den Planungen in keinerlei Hinsicht 

Rechnung getragen. Erschwerend stellt der BUND erneut fest, dass die Belange 

des Arten- und Biotopschutzes bei der Planung keine Berücksichtigung finden. So 

merkt der Fachdienst Naturschutz des Kreises Herzogtum Lauenburg bereits in sei-

ner Stellungnahme zur 1. Auslegung des B-Plans 21 zutreffend an, ,,die vorgelegten 

Unterlagen sind nicht geeignet mögliche Artenschutzrechtliche Konflikte zu 



erkennen, zu bewerten und geeignete Vermeidungs- Ausgleichs- bzw. CEF Maß-

nahmen zu planen". “Die vorgelegte Unterlage wäre überdies aber auch als Po-

tentialeinschätzung nicht verwertbar" so die behördliche Einschätzung im Weite-

ren. 

Der BUND stellt fest, dass zum Zeitpunkt der hier in Rede stehenden Auslegung der 

Planungsunterlagen zum B-Plan 21 keine neuen Dokumente zu einer faunistischen 

Potenzialanalyse und Artenschutzprüfung vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist 

eine Analyse und Bewertung faunistischer und artenschutzrechtlicher Belange 

ausgeschlossen. Die Intention der Gemeinde, die sich aus einer ergänzenden Un-

tersuchung ergebenden Maßnahmen im Zuge der weiteren Planung berücksich-

tigen zu wollen, ist inakzeptabel. Wesentliche planerische Grundlagen und Ent-

scheidungen werden bereits mit dem Satzungsbeschluss getroffen und lassen sich 

ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ändern oder gar revidieren. Zudem 

bestehen erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Auslegungsbeschlusses 

der Gemeinde Sandesneben, da der Beschluss auf Basis einer unzureichenden 

Entscheidungsgrundlage getroffen wurde. Dies für sich genommen reicht bereits 

aus, um seitens des BUND die vorgelegte Planung zum B-Plan 21 insgesamt abzu-

lehnen. 

Die Ausführungen der Gemeinde zu Ausgleichsmaßnahmen bezüglich der B-

Pläne 11, 12 und 13 nimmt der BUND zur Kenntnis. Sie erläutert in Ihrer Abwägung, 

dass ein fehlender Knickwall am Rand der Ausgleichsflache in der Bullenhorst er-

stellt worden sei. Bei einer Nachschau unsererseits konnte anhand der Beschrei-

bung kein neu entstandener Knickwall vorgefunden werden. Der BUND bittet um 

eine eindeutige Ortsbeschreibung, um eine Prüfung vornehmen zu können. Zu-

dem erbittet der BUND eine Präzisierung der geäußerten Absicht zur ,,zeitnahen 

Bepflanzung gem. B-Plan 13". ldealerweise kann ein Ortstermin Klarheit schaffen. 

Der BUND bittet daher um Einladung beispielsweise im Rahmen einer Ausschusssit-

zung der Gemeindevertretung. Angesichts der schleppenden Umsetzung von 

Ausgleichsmaßnahmen muss der BUND konstatieren, dass seine Bedenken hin-

sichtlich der Zuverlässigkeit der Gemeinde Sandesneben bei Umsetzung und Über-

wachung von Ausgleichsmaßnahmen nicht ausgeräumt werden konnten. Dem-

entsprechend sieht der BUND Vorhaben mit umfangreichen Ausgleichsmaßnah-

men im Verantwortungsbereich der Gemeinde Sandesneben per se kritisch. 

2. Allgemeine Hinweise 

Es wird seitens des BUND noch einmal betont, dass sich die Fläche des B-Plans 21 

im Außenbereich der Gemeinde Sandesneben befindet. Die ursprüngliche Pla-

nung sah Grundstücksflächen von insgesamt 24.600m2 vor. In der überarbeiteten 

Planung sind die Grundstücksflächen noch einmal auf nunmehr ca. 26.000m2 an-

gewachsen. Der B-Plan sieht nach wie vor größtenteils eine Bebauung mit Einzel- 

und Doppelhäusern vor. Änderungen an den Grundstücksgrößen sind unter Her-

anziehung der aus unserer Sicht recht fragwürdigen Begründung ,,eine möglichst 

flexible Gestaltung für unterschiedliche Nutzergruppen zu ermöglichen" nicht vor-

gesehen. 



Die Kritik des Kreises, Fachdienst Städtebau und Planung, hinsichtlich nicht erkenn-

barer Bemühungen um einen sorgsamen Umgang mit Flächenressourcen bleibt 

somit unberücksichtigt. Unabhängig einer Bewertung der Eignung der Fläche für 

andere Bebauungsformen stellt der BUND fest, dass die Ausweisung eines über-

wiegend aus Einzel- und Doppelhäusern bestehen den B-Plangebiets ,,auf der 

grünen Wiese" im klaren Widerspruch zu den Flächensparzielen des Bundes und 

des Landes Schleswig-Holstein steht. 

Auch die vorgetragene Argumentation der Gemeinde Sandesneben zum Bedarf, 

Zitat ,,Die Grundstücksgrößen können zwischen 500 m² und 900 m² variieren, um 

einer Vielzahl von Bauwünschen gerecht werden zu können" ist nicht schlüssig. Das 

erst im April 2021 beschlossene Amtsentwicklungskonzept manifestiert ausdrück-

lich die Ziele einer wohnbaulichen Entwicklung mit Schwerpunkt auf Mietwohnun-

gen in verschiedenen Größen für junge und alte Menschen sowie der Verdichtung 

der Bebauung. Der vorliegende B-Plan 21 mag zwar gegebenenfalls den ,,Bau-

wünschen" oder anders formuliert Bedürfnissen folgen. Diese entsprechen jedoch 

nicht dem tatsächlichen Bedarf, der auf Basis umfassender und valider Analysen 

und Bewertungen erhoben wurde und folgerichtig Einzug in Form selbst formulier-

ter Ziele einer zukunftsorientierten gemeindlichen Entwicklung in das Amtsentwick-

lungskonzept gehalten hat. 

Die Möglichkeiten, insbesondere der lnnenverdichtung, sind vor dem Hintergrund 

des im Amtsentwicklungskonzeptes formulierten Ziels der ,,Verdichtung der Bebau-

ung" ebenfalls nicht ausreichend betrachtet worden. Beispielhaft sei hier die 

Nichtbetrachtung der Grundstücke in der Hauptstraße zwischen Hausnr. 25 und 

63 genannt, welche sich aufgrund ihrer Größe und Lage überwiegend für eine 

Oberplanung im Zuge der lnnenverdichtung anbieten. Ferner stellt der BUND fest, 

dass die Planung zu B-Plan 20, welche neben Gewerbe auch verdichtete Wohn-

bebauung vorsieht, nicht in die Abwägung der Gemeinde zum B-Plan 21 einge-

flossen ist. 

3. Umgebung 

Auf die Ausführungen unserer Stellungnahme vom 03.06.2021 wird verwiesen. Die 

Einlassung der Gemeinde Sandesneben zur Überplanung des ,,gesamten" Ein-

mündungsbereiches nimmt der BUND zur Kenntnis. Der BUND gibt jedoch zu be-

denken, dass die Überplanung des Einmündungsbereichs außer Acht lässt, dass 

beiderseits der Zufahrt im Bürgerende weitere Engstellen, Sichtbehinderungen und 

Risikofaktoren zu betrachten sind. Eine bloße Verbreiterung der Zufahrt löst zudem 

nicht die Problematik auf, dass das zukünftige Neubaugebiet auf Grund der einzi-

gen Zufahrt im Süden etwas isoliert wirkt, so der Fachdienst Naturschutz des Kreises 

Herzogtum Lauenburg in seiner Stellungnahme. Ein Umstand, der auch nach Auf-

fassung des BUND nicht dazu beiträgt, das B-Plangebiet in die bestehende wohn-

bauliche Struktur zu integrieren. 

 

 



4. Knicks 

Eingangs wird seitens des BUND klargestellt, dass der Begriff ,,Knick" ein definierter 

Rechtsbegriff ist und ein geschütztes Rechtsgut beschreibt. Eine gleichzeitige Ver-

mischung und Verwendung des vielfach in den Ausführungen der Gemeinde ver-

wendeten Begriffs ,,Knickstruktur" ist als irreführend anzusehen. Sofern sich die Ge-

meinde auf ,,Knickstrukturen" bezieht, geht sie in ihren Ausführungen stets von ei-

nem entwidmeten Knick aus, der nicht den rechtlichen Schutzstatus gem. §30 

Bundesnaturschutzgesetz i.V. m. § 21 Landesnaturschutzgesetz sowie der Bio-

topverordnung genießt. 

Deutlich wird dies beispielsweise anhand des Zitats ,,die Gemeinde stellt klar, dass 

lediglich ca. 25 m Knick für die Anlage einer Zufahrt verloren gehen werden. Die 

übrigen Knickstrukturen im Plangebiet bleiben erhalten". Es wird hier mit dem Ver-

weis auf die zu erhaltenen Strukturen suggeriert, der Eingriff in das geschützte 

Rechtsgut Knick sei gering. Tatsachlich gehen weit über 400 Meter rechtlich ge-

schützter Knick verloren. 

Dies vorausgeschickt wird festgestellt, dass die Planungen zum Umgang mit dem 

vorhandenen und gesetzlich besonders geschützten Knicks im Vergleich zu den 

ursprünglichen Planungen sogar noch zu einer Verschlechterung geführt haben. 

So erkennt die Gemeinde Sandesneben zwar an, ,,der Gehölzbestand wird je-

doch als wesentliches landschaftsbestimmendes Element erkannt und in seinem 

Bestand als dauerhaft zu erhalten festgesetzt', spricht sich gleichzeitig jedoch für 

eine Entwidmung der Knicks aus. Zudem ist der Planung zu entnehmen, dass nach 

wie vor an der Absicht festgehalten wird, die vorhandenen Knicks den Grundstü-

cken zuzuschlagen und somit die Einhaltung der Auflagen in der Festsetzung zum 

B-Plan in die Verantwortung diverser privater Grundstückseigentümer zu überge-

ben. Ein Umstand der bereits im ersten Entwurf ausdrücklich und mehrfach be-

mängelt wurde. 

Weiter führt die Gemeinde in ihrer Begründung zum B-Plan 21 aus: 

„Da Knickschutzflächen in ausreichender Größe städtebaulich nicht sinnvoll in die 

Planung zu integrieren sind, ist durch die geplante Bebauung eine Beeinträchti-

gung der Knicks nicht auszuschließen." 

Aus Sicht des BUND ist die Rechtsgüterabwägung zwischen der städtebaulichen 

Entwicklung und dem Knickschutz nicht mit der gebotenen Sorgfalt erfolgt. Die 

Gemeinde trägt keine Begründung dafür vor, warum der Knickschutz nicht sinnvoll 

in die bauliche Entwicklung integrierbar ist. Zudem ist der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit komplett außer Acht gelassen worden. Die Konsequenzen des Ver-

zichts auf die Bebauung der in Rede stehenden Fläche zugunsten des Schutzes 

besonders geschützter Biotope, Tier- und Pflanzenarten werden nicht gegenüber 

gestellt. Eine qualifizierte Abwägung der Verhältnismäßigkeit ist im Übrigen zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt in Ermangelung einer geeigneten faunistischen Potenzi-

alanalyse und Artenschutzprüfung gar nicht möglich. 



Es wird festgestellt, dass die Einschätzung der Gemeinde ,,eine Beeinträchtigung 

der Knicks (sei) nicht auszuschließen" einer rechtlichen Bewertung nicht standhält 

und somit zurückzuweisen ist. Hierzu führt der Landrat in den ,,Standards für den 

Knickschutz in der Bauleitplanung" aus: Die Erfahrungen zeigen, dass Knicks in Pri-

vateigentum ihren ursprünglichen ökologischen Wert weitgehend verlieren: durch 

Gestaltungsmaßnahmen und die intensive Nutzung in unmittelbarer Nähe des 

Knicks (Lärm, Verschattung, Licht, Scheuchwirkung, Haustiere usw.) Dadurch geht, 

u.a. für einen Teil der Gehölzbrüter, der Lebensraum unwiderruflich verloren. Dies 

wird auch durch die Rechtsprechung bestätigt: „Die Wahrscheinlichkeit einer Be-

einträchtigung ist somit weitaus hoher anzusetzen, als van der Gemeinde Sandes-

neben angenommen. Erschwerend wird in der Darstellung der Gemeinde außer 

Acht gelassen, dass die Beeinträchtigung durch die Aufhebung des Schutzstatus 

bei Entwidmung bereits als eingetreten anzusehen ist. Aus Sicht des BUND stellt 

diese Fehleinschatzung einen wesentlichen Mangel für den weiteren Bewertungs-

prozess bei der Abwägung erforderlicher Maßnahmen dar. Weiterhin mangelt es 

an einer qualitativen Bewertung der im B-Plangebiet befindlichen Knicks. Hierzu 

führt der BUND wie folgt aus: 

In der Anlage ,,Ausgleichsgrundsatze zu den Standards für den Knickschutz in der 

Bauleitplanung" unter 1.3 wird ausgeführt: ,,Knicks, die eine wichtige Verbundstruk-

tur zur angrenzenden Landschaft darstellen oder eine wichtige Abgrenzungs-/Ein-

grünungsfunktion für das Baugebiet innehaben, müssen erhalten werden.“ Unab-

hängig davon, dass die Gemeinde Sandesneben die vorhandenen Knicks selbst 

als „landschaftsbestimmendes Element“ erkannt hat, äußerst sich der Fachdienst 

Naturschutz in seiner Stellungnahme vom 17.06.2021 sehr deutlich zum Status des 

östlichen Knicks: „Dieser Knick könnte mit ausreichend Schutzstreifen weiterhin 

eine wichtige Verbundstruktur zur angrenzenden Landschaft darstellen. … Das 

Gebot der Vermeidung muss im Vordergrund stehen.“ 

Die Einschätzung des Fachdienstes Naturschutz wird ausdrücklich geteilt und stellt 

aus Sicht des BUND ein potenzielles Ausschlusskriterium für eine Entwidmung min-

destens des östlichen Knicks dar. An dieser Stelle sei noch zur Klarstellung erwähnt, 

dass die Gemeinde entgegen ihrer schriftlichen Ausführungen nicht über die Ent-

scheidungsbefugnis für eine Entwidmung verfügt, sondern lediglich einen Antrag 

bei der zuständigen Behörde stellen kann. Ferner ist der Erhalt eines Knicks nur 

dann gegeben, wenn dieser auch den vollen Schutz des §30 Bundesnaturschutz-

gesetz i.V. m. § 21 Landesnaturschutzgesetz sowie der Biotopverordnung genießt. 

Die bloße Absicht, „Knickstrukturen“ per Satzungsbeschluss erhalten zu wollen, 

greift hier deutlich zu kurz. Für den westlichen Knick bleibt festzustellen, dass durch 

die bestehende einseitige Bebauung zwar bereits heute eine Beeinträchtigung 

des Knicks vorliegt. Allerdings befindet sich der westliche Knick am Rande einer 

über Jahrzehnte gewachsenen Bebauung mit großzügig angelegten Grundstü-

cken. Eine Bewertung der Qualität dieses Knicks ist noch gar nicht erfolgt. Diese 

könnte durchaus zum Ergebnis führen, dass die Einrichtung eines Knickschutzstrei-

fens und Belassung des Knicks, wie auch des Knickschutzstreifens, in öffentlicher 

Hand einer Entwidmung Vorrang zu geben ist, zumal diese Vorgehensweise auch 

einen erheblichen Beitrag zum Erhalt des Landschaftsbildes leisten würde. 



5. Faunistisches Potenzial und Artenschutz 

Wie unter 1. erläutert, liegen dem BUND im Zusammenhang mit der hier in Rede 

stehenden Auslegung der Planungsunterlagen zum B-Plan 21 keine neuen Doku-

mente zu einer faunistischen Potenzialanalyse und Artenschutzprüfung vor. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Analyse und Bewertung faunistischer und artenschutz-

rechtlicher Belange ausgeschlossen. Ungeachtet dieser Tatsache trägt der BUND 

in weiten Teilen die Argumentation des Fachdienstes Naturschutz in der hier vor-

liegenden Fassung (siehe Zusammenstellung des Abwägungsmaterials im Ab-

schnitt faunistische Potenzialanalyse und Artenschutzprüfung) und verweist in die-

sem Zusammenhang auch auf die Stellungnahme des BUND vom 03.06.2021. Der 

BUND stellt fest, dass die Ausführungen der Gemeinde Sandesneben zu Natur-

schutz und Landschaftspflege unter Punkt 8 der Begründung zum B-Plan 21 nach 

wie vor auf den Unterlagen der Dipl. Biologin Frau Schiffler vom 22.05.2019 basie-

ren und nahezu unverändert geblieben sind. Es bleibt festzuhalten, dass die mas-

sive Kritik des Fachdienstes Naturschutz, der AG-29 und des BUND nicht zum Anlass 

genommen wurde, auch nur ansatzweise Anpassungen vorzunehmen. Insbeson-

dere vor dem Hintergrund des deutlichen Hinweises auf die Ungeeignetheit der 

Unterlagen zur faunistischen Potenzialanalyse und Artenschutzprüfung, kann der 

BUND hier nur sein Unverständnis zum Ausdruck bringen. Zudem gibt der BUND zu 

bedenken, dass der gewählte Ansatz ergänzender Prüfungen auch deshalb nicht 

zielführend ist, da die gesamte Vorgehensweise der bisherigen Analyse und Prü-

fung keine ausreichende Basis bietet und daher als ungeeignet abzulehnen ist. 

Der BUND empfiehlt insofern ausdrücklich eine Neubeauftragung der faunisti-

schen Potenzial-analyse und Artenschutzprüfung und die Aussetzung der weiteren 

Planung bis zum Vorliegen der Ergebnisse. 

6. Fazit 

Die erneute Auslegung des B-Plans 21 beinhaltet insbesondere aus der Perspektive 

des Naturschutzes keine als positiv zu bezeichnenden Veränderungen gegenüber 

der ursprünglichen Planung. Die überaus erheblichen Auswirkungen durch die Ein-

griffe in wertvolle Ackerböden, die Flora und Fauna, den Wasserhaushalt und die 

natürliche Reliefstruktur des Geländes sind einer ausgeprägten Relativierung preis-

gegeben. Eine angemessene und qualifizierte Bewertung und Analyse unterbleibt 

mit dem Verweis auf die Durchführung im beschleunigten Verfahren gem. §13b 

BauGB. Ungeachtet einer rechtlichen Bewertung zeigt die Gemeinde Sandesne-

ben in ihrer Vorgehensweise wenig Verantwortungsbewusstsein in Hinblick auf den 

Umgang mit der Kulturlandschaft, Boden- und Artenschutz und dem Gebot des 

Flächensparens. Die angedachten Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen sind in ih-

rer Eignung in nicht unerheblichen Teilen in Zweifel zu ziehen und im Falle des Um-

gangs mit den vorhandenen gesetzlich geschützten Knicks gar als irreführend zu 

bezeichnen. Zudem kann der BUND in Ermangelung einer geeigneten Prüfunter-

lage zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Stellungnahme zur Berücksichtigung 

faunistischer und artenschutzrechtlicher Belange abgeben. Die Darstellung des 

Bedarfs und die Ermangelung geeigneter Alternativen zum B-Plan 21 stellt der 

BUND ausdrücklich in Zweifel. Eine Unterscheidung zwischen Bedarf und Bedürfnis 

lässt sich nicht schlüssig erkennen. Insbesondere die verbindlichen Ziele der 



Kooperations-vereinbarung wurden nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. 

Unklar ist, welche Bedeutung dem B-Plan 20 in Zusammenhang mit den Planungen 

zum B-Plan 21 zugebilligt wird. Die eingereichten Unterlagen lassen B-Plan 20 un-

erwähnt und finden somit auch keinen Eingang in die Abwägung zum B-Plan 21. 

Zudem wurden Möglichkeiten der Innenverdichtung nicht mit der gebotenen 

Sorgfalt geprüft oder zumindest nicht entsprechend dargestellt. Der BUND kommt 

insgesamt zu dem Schluss, dass der B-Plan 21 in der vorgelegten Form abzulehnen 

ist und empfiehlt dringend eine intensive Nachbearbeitung und Neubewertung in 

den genannten Punkten. 

7. Schlusshinweise 

Der BUND bittet freundlichst um Übersendung des Protokolls über die Abwägun-

gen und Entscheidungen zu unserer Stellungnahme, sobald Ihnen diese vorliegen. 

Abwägung 

Die Hinweise und Anregungen des BUND werden teilweise berücksichtigt.  

Zu 1.: Die Gemeinde hat den Hinweis auf das Bundesbodenschutzgesetz zur Kenntnis 

genommen und stellt klar, dass das Bundes-Bodenschutzgesetz im vorliegenden B-

Planverfahren nicht zum Tragen kommt, da ein Altlastenversdacht für das Plangebiet 

nicht bekannt ist. Ebensowenig werden durch die Planung schädliche 

Bodenveränderungen begründet, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 

herbeizuführen. (§ 2 BBodSchG).  

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden hinsichtlich der natürlichen Funktionen 

sowie der Archivfunktion i. S. v. § 1 Satz 3 BBodSchG ist ebenfalls nicht zu befürchten, 

da im Zuge der Rekultivierung der nicht überbauten Grundstücksflächen die 

natürlichen Bodenfunktionen wiederhergestellt werden. Im Bebauungsplan wird dazu 

geregelt, dass im Zuge von Baumaßnahmen abgetragener Oberboden während der 

Baumaßnahmen zu lagern und nach Abschluss von Baumaßnahmen auf dem 

jeweiligen Grundstück wieder einzubauen ist. 

Der Hinweis auf das Verfahren gem. § 13b BauGB wird zur Kenntnis genommen. Als 

zentraler Ort nimmt die Gemeinde Sandesneben die befristete Möglichkeit einer 

Flächenentwicklung im Außenbereich wahr. Die Gemeinde hat sich intensiv mit durch 

die vorliegende Planung verursachten Auswirkungen auf vorhandene Knicks befasst 

und verweist auf die Artenschutzrechtliche Prüfung vom 16.01.2023, welche den 

Planunterlagen im Rahmen einer erneuten Auslegung gem. § 4a (3) BauGB beigefügt 

wird. 

Die Hinweise und Einschätzungen über Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des 

vorliegenden Bauleitplanverfahrens werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 2.: Der Hinweis auf den gebotenen sparsamen Flächenverbrauch wird 

berücksichtigt indem im erneut auszulegenden Entwurf die 

Mindestgrundstücksgrößen heruntersetzt werden. Außerdem verweist die Gemeinde 



auf ihre Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 20 mit der weitere Grundstücke für verdichtete 

mehrgeschossige wohn- und mischgebietstypische Bebauung ermöglicht werden.  

Zu 3.: Durch die Verbreiterung der Zufahrt zum Plangebiet konnte die verkehrliche 

Erschließungssituation derart verbessert werden, dass zukünftig sämtliche zu- und 

abfließenden Verkehre, auch bei ggf. erforderlich werdenden Tiefbauarbeiten im 

Bereich der Erschließungsstraße, möglich sein werden. 

Der Um- und Ausbau der Gemeindestraße Bürgerende erfolgte auf Grundlage örtlich 

vorgegebenen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des tatsächlich zur 

Verfügung stehenden Straßenprofils. Es wurden, insbesondere zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit für Fußgänger, durch Hochborde von der Fahrbahn abgetrennte 

Fußwege angelegt. Insofern hat die Gemeinde die gesamte Verkehrssituation 

zwischen den Anschlüssen an die überörtliche Landesstraße und dem Plangebiet in 

den Blick genommen und hinsichtlich einer Verbesserung der Verkehrssituation für alle 

Verkehrsteilnehmer einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen.  

Zu 4.: Die Gemeinde hat sich intensiv mit den Auswirkungen der Planung auf die 

vorhandenen Knicks befasst. Detaillierte Ausführungen sind der zwischenzeitlich 

vorliegenden Artenschutzprüfung sowie der Begründung zum erneut ausliegenden 

Plan mit den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. 

Zu 5.: Detaillierte Informationen zum faunistischen Potenzial sowie zu Belangen des 

Artenschutzes sind der Artenschutzprüfung zu entnehmen, welche in den Unterlagen 

zum erneut ausliegenden Plan berücksichtigt wurde und als separates Dokument den 

Auslegungsunterlagen beigefügt wird.  

Zu 6.: Die Zusammenfassung der vom BUND vorgebrachten Hinweise und Bedenken 

werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 7.: Die Beteiligung zum Bauleitplanverfahren richtet sich nach den Vorgaben des 

BauGB, die Einwender werden über das Ergebnis der Abwägung unterrichtet. 


